
Der Film im öffentlichen Recht

Beuss, Werner

Berlin, 1932

Lfd. Nr. 174 Zeiss Ikon-Schmalfilm (8.6.32).

urn:nbn:de:hbz:466:1-74677

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74677


Anerkennung von Schmalfilm¬
erzeugnissen als Sicherheitsfilm .

RdErl. d . MdI . v . 8. 6 . 1932 — Ii 111/3.
(MBliV. Nr . 28) .
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Gern . RdErl. v.
23 . 1 . 1932 (MBliV.
S . 65) über Schmal¬

filmvorführungen
hat die Chemisch-
Technische Reichs¬
anstalt in Berlin-
Plötzensee die
Schmalfilmerzeug¬
nisse der Firma
Zeiss Ikon AG. ,
Berlin - Zehlendorf,
geprüft. Nach dem
hierüber ausge¬
stellten Zeugnis
der genannten An¬
stalt vom 26 . 5.
1932 — Nr . 1027
132 — entsprechen
die vorgelegten
Schmalfilmerzeug¬
nisse den Bedin¬
gungen der §§ 1 bis
4 der Pol.-VO. über
Schmalfilmvorfüh¬

rungen v . 23 . 1 . 1932
( GS . S . 57) . Die
5chmalf ilmerz eug-
nisse der Zeiss Ikon
AG. , Berlin-Zehlen¬
dorf, sind damit als
Sicherheitsfilm im
Sinne des § 1 a . a.
O . anerkannt , so¬
fern sie in Ausmaß
und Kennzeich¬
nung den neben-
stehendenAbbildun-
gen entsprechen.
Doch dürfen die
nebenstehend abge¬
bildeten Schmal¬
filme , die nur die
Bezeichnung „Zeiss
Ikon“ tragen , also
nicht besonders als

„ Sicherheitsfilm“
gekennzeichnet

sind , noch bis zum
31 . 1 . 1933 verwen¬
det werden .

An alle Pol . -Be-
hörden.
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